
Burghaun, den 2. 1. 2024

An
WI – Bank

Betr.:  Aufhebung der Zweckbindungsfrist durch Ihre Bank für den Kirchplatz in Burghaun

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Kirchplatz in der Burghauner Stadtstraße wurde im Jahr 2012 mit Fördermitteln aus dem 
Europäischen Fond für regionale Entwicklung neu gestaltet. Ein integraler Bestandteil der Anlage 
ist das historische, unter Denkmalschutz stehende, Fachwerkhaus Nr. 10. Die Gemeinde Burghaun 
hat das Gebäude bisher aus Mangel an Geld und Ideen für eine Nutzung nicht saniert.  
Vernachlässigt und am Verfallen steht es da und soll inklusive eines Teils des Kirchplatzes als 
Parkfläche verkauft werden. 
Somit spricht nichts gegen die Veräußerung des Häuschens selbst, vorausgesetzt es wird 
denkmalgerecht renoviert. Doch gegen den Mitverkauf eines Teils des Kirchplatzes habe ich mich 
mit einigen Nachbarn gewehrt und die Kommunalaufsicht ersucht, den Fall zu prüfen, da die vom 
Bürgermeister Hornung behauptete Zweckbindungsfrist von 5 Jahren unmöglich stimmen konnte!
Ich sende Ihnen anbei die Korrespondenz mit Herrn Huder von der Kommunalaufsicht des 
Landkreises Fulda und frage Sie: Wieso ist es möglich, dass die tatsächliche Bindungsfrist von 25 
Jahren mittlerweile aufgehoben sei!!
Der Kirchplatz, als Ruhezone und Ort der Erholung konzipiert, wurde entgegen der Behauptung des
Bürgermeisters von dessen Vorgängern öfters für Veranstaltungen genutzt. Auch die evangelische 
Kirchengemeinde hat ihn mehrfach genutzt, ebenso  natürlich Besucher und Ortsansässige, die sich 
dort versammeln oder auf den Bänken ausruhen. Es liegt an der Gemeinde Burghaun, auch jetzt 
dort  gelegentlich Events auszurichten. 

Mit dem Verkauf eines Teils der ohnehin nicht 
sehr großen Anlage wäre dieser zentrale 
Dorfplatz als Ruhezone jedenfalls ruiniert! Das 
ist nicht im Sinne der ursprünglichen Konzeption 
und schon gar nicht der Anwohner!
Daher bitten wir Sie, diese Zweckbindungsfrist 
von 25 Jahren („Investition in die Zukunft“ heißt 
es auf der Europatafel!) nicht aufzuheben! 
Mit freundlichen Grüßen Ihre Stellungnahme 
erwartend

Elisabeth Sternberg-Siebert
Stadtstraße 15
36151 Burghaun


